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Bundesrats-Drucksache: 181/26 

Im Rahmen seines Auftrags zur Überprüfung von Gesetzentwürfen und Verordnungen der 
Bundesregierung auf Vereinbarkeit mit der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie hat sich der 
Parlamentarische Beirat für nachhaltige Entwicklung und Zukunftsfragen gemäß 
Einsetzungsantrag (BT-Drs. 21/571) in seiner 18. Sitzung am 20. Mai 2026 mit dem Entwurf 
eines Gesetzes zur Stärkung der Rechte von Verletzten insbesondere schwerer Gewalt- und 
Sexualstraftaten auf psychosoziale Prozessbegleitung (BR- Drs. 181/26) befasst. 

In der Begründung des Gesetzentwurfs wurden zur Nachhaltigkeit folgende Aussagen 
getroffen: 

„Der Entwurf steht im Einklang mit den Leitgedanken der Bundesregierung zur nachhaltigen 
Entwicklung im Sinne der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie, die der Umsetzung der UN-
Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung dient. Die Beiordnung einer psychosozialen 
Prozessbegleitung dient dem Nachhaltigkeitsziel 16 der Agenda 2030, da dies den Zugang zum 
Recht verbessert und die Opfer dieser Straftaten umfassend stärkt. 

Darüber hinaus folgt der Entwurf den Prinzipien der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie („(1.) 
Nachhaltige Entwicklung als Leitprinzip konsequent in allen Bereichen und bei allen 
Entscheidungen anwenden“, „(2.) Global Verantwortung wahrnehmen“ und „(5.) Sozialen 
Zusammenhalt in einer offenen Gesellschaft wahren und verbessern“).“ 

Bewertung durch den Parlamentarischen Beirat für nachhaltige Entwicklung und 
Zukunftsfragen: 

Der Parlamentarische Beirat für nachhaltige Entwicklung und Zukunftsfragen stellt fest, dass 
die Bundesregierung die Nachhaltigkeitsprüfungsbewertung im Rahmen der 
Gesetzesfolgenabschätzung durchgeführt hat, indem es auf das Nachhaltigkeitskriterium 
abstellt, welches durch den Gesetzentwurf gefördert werden soll: 

 Nachhaltigkeitsziel 16 (SDG 16) „Friedliche und inklusive Gesellschaften für eine 
nachhaltige Entwicklung fördern, allen Menschen Zugang zur Justiz ermöglichen und 
leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf allen Ebenen 
aufbauen“  

Darüber hinaus sollen mit dem Gesetzentwurf auch die folgenden Leitprinzipien einer 
nachhaltigen Entwicklung verfolgt werden: 
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a) „Nachhaltige Entwicklung als Leitprinzip konsequent in allen Bereichen und bei allen 
Entscheidungen anwenden“, 

b) „Global Verantwortung übernehmen“, 

e) „Sozialen Zusammenhalt in einer offenen Gesellschaft wahren und verbessern“. 

Daher sind die Ausführungen der Bundesregierung im Rahmen der Nachhaltigkeitsprüfung 
nicht zu beanstanden. 

Eine Prüfbitte ist daher nicht erforderlich. 

Berlin, 20. Mai 2026 

 
 
   

Volker Mayer-Lay, MdB  
Berichterstatter 

 Dr. Rainer Kraft, MdB 
Berichterstatter 

 


